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62/82. Besonderes Informationsprogramm der Sekreta-
riats-Hauptabteilung Presse und Information
über die Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes51,

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Kapitel VI
des genannten Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/24 vom 1. Dezem-
ber 2006,

überzeugt, dass die weltweite Verbreitung genauer und
umfassender Informationen und die Rolle der Organisationen
und Institutionen der Zivilgesellschaft nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und eine
stärkere Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des palä-
stinensischen Volkes sind,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden Ab-
kommen,

sowie unter Hinweis auf den „Fahrplan“ des Quartetts für
eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des is-
raelisch-palästinensischen Konflikts52,

ferner unter Hinweis auf die Arabische Friedensinitiative,
die der Rat der Liga der arabischen Staaten auf seiner am
27. und 28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten
Tagung verabschiedete53,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet54,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten zufriedenstellend im Einklang mit inter-
nationaler Legitimität gelöst ist,

der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass die Sekretariats-
Hauptabteilung Presse und Information im Rahmen ihres
nächsten Programms (2008-2009) weiter sondieren wird, wie
die Medien veranlasst werden können, zur Unterstützung des
Friedensprozesses zwischen der palästinensischen und der is-
raelischen Seite beizutragen,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maßnah-
men, welche die Hauptabteilung Presse und Information ge-
mäß Resolution 61/24 getroffen hat;

2. vertritt die Auffassung, dass das besondere Informa-
tionsprogramm der Hauptabteilung über die Palästina-Frage
insofern sehr nützlich ist, als es die Palästina-Frage und die
Situation im Nahen Osten der internationalen Gemeinschaft
stärker ins Bewusstsein rückt, und dass das Programm wirk-
sam zu einem Klima beiträgt, das den Dialog fördert und den
Friedensprozess unterstützt;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenar-
beit und Abstimmung mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und mit der auf Grund von Entwicklungen betreffend die Pa-
lästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr be-
sonderes Informationsprogramm im Zweijahreszeitraum
2008-2009 fortzusetzen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage betref-
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen Or-
ganisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiede-
nen Aspekte der Palästina-Frage auf allen Gebieten herauszu-
geben und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Mate-
rialien über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, ins-
besondere die Anstrengungen zur Herbeiführung einer fried-
lichen Regelung der Palästina-Frage;

c) ihre Sammlung audiovisuellen Materials über die
Palästina-Frage zu erweitern, auch weiterhin solches Material
herzustellen und zu erhalten und die öffentliche Ausstellung
zur Palästina-Frage im Gebäude der Generalversammlung re-
gelmäßig zu aktualisieren;

d) Erkundungsreisen für Journalisten in das besetzte
palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
veranstalten und zu fördern;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage zu sensibilisieren und den Dialog und die Verständi-
gung zwischen Palästinensern und Israelis zu Gunsten einer
friedlichen Beilegung des israelisch-palästinensischen Kon-
flikts zu vertiefen;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Aus-
bau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere
das jährliche Ausbildungsprogramm für das Personal palästi-
nensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für palästi-
nensische Journalisten zu stärken.

RESOLUTION 62/83

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung, am 10. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 161 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 5 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/62/L.21/Rev.1, eingebracht von: Ägypten, Algeri-
en, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti, Gui-
nea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba,
Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia,
Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Somalia,
Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

51 Ebd.
52 S/2003/529, Anlage.
53 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
54 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
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* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Bra-
silien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Republik,
Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Liba-
non, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongo-
lei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbeki-
stan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Ame-
rika.

Enthaltungen: Côte d’Ivoire, Kamerun, Kanada, Tonga, Vanu-
atu.

62/83. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf ihrer zehnten Notstandssondertagung ver-
abschiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002, 1515 (2003) vom 19. No-
vember 2003 und 1544 (2004) vom 19. Mai 2004,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Re-
gion bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Palästina,
Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen le-
ben,

mit Besorgnis feststellend, dass seit der Verabschiedung
der Resolution 181 (II) vom 29. November 1947 sechzig Jah-
re vergangen sind und dass sich die 1967 erfolgte Besetzung

palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems,
zum vierzigsten Mal jährt,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 61/25 vom 1. De-
zember 2006 vorgelegt wurde55,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst
ist,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet56 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom
20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer gerechten, dauer-
haften und umfassenden Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, eine zwingende
Voraussetzung für die Herbeiführung eines umfassenden und
dauerhaften Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ge-
hört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen
in dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems,

sowie in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Maß-
nahmen zur Veränderung des Status von Jerusalem, nament-
lich des so genannten E-l-Plans und aller anderen einseitigen
Maßnahmen, die darauf abzielen, den Charakter, den Status
und die demografische Zusammensetzung der Stadt und des
gesamten Gebiets zu ändern,

erneut erklärend, dass der Bau einer Mauer durch die Be-
satzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
sowie die mit der Mauer verbundenen Vorkehrungen gegen
das Völkerrecht verstoßen,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Fortset-
zung der israelischen Politik der Abriegelungen und gravie-
renden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Perso-
nen und Gütern, namentlich des medizinischen und humanitä-
ren Personals sowie der entsprechenden Hilfsgüter, durch die
Verhängung von Grenzübergangsschließungen sowie die Er-
richtung von Kontrollpunkten und eines Genehmigungssy-

55 A/62/344-S/2007/553.
56 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
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stems im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, ein-
schließlich Ost-Jerusalems, und über die sich daraus ergeben-
den nachteiligen Auswirkungen auf die sozioökonomische
Lage des palästinensischen Volkes, das sich nach wie vor in
einer katastrophalen humanitären Krise befindet,

besorgt über die weitere Errichtung israelischer Kontroll-
punkte in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, und die Umwandlung von mehreren die-
ser Kontrollpunkte in Anlagen, die dauerhaften Grenzüber-
gängen innerhalb des besetzten palästinensischen Gebiets
gleichkommen, wodurch der Zusammenhang dieses Gebiets
stark beeinträchtigt wird und die Anstrengungen und die Hilfe
zur Wiederherstellung und Entwicklung der palästinensi-
schen Wirtschaft ernsthaft untergraben werden,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes57, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen, sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

sowie unter Hinweis darauf, dass sich der Sicherheitsrat in
der Resolution 1515 (2003) den von dem Quartett erarbeite-
ten „Fahrplan“ für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des
israelisch-palästinensischen Konflikts58 zu eigen gemacht hat,
und die dringende Notwendigkeit betonend, dass er umge-
setzt wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden,

unter Begrüßung der Arabischen Friedensinitiative, die
der Rat der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete59,

sowie unter Begrüßung der am 27. November 2007 in An-
napolis (Vereinigte Staaten von Amerika) abgehaltenen inter-
nationalen Konferenz, insbesondere des Beschlusses der Par-
teien, ernsthafte, direkte Verhandlungen im Hinblick auf die
Herbeiführung einer gerechten, dauerhaften und friedlichen
Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts und
letztlich des gesamten arabisch-israelischen Konflikts zur
Verwirklichung eines umfassenden Friedens im Nahen Osten
aufzunehmen,

Kenntnis nehmend von dem wichtigen Beitrag, den der
Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-
Friedensprozess und Persönliche Beauftragte des Generalse-
kretärs bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und
der Palästinensischen Behörde zu dem Friedensprozess lei-
stet, so auch im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

unter Begrüßung des am 24. September 2007 unter dem
Vorsitz Norwegens abgehaltenen Treffens des Ad-hoc-Ver-
bindungsausschusses für die Koordinierung der internationa-
len Hilfe für die Palästinenser sowie der Geberkonferenz am

17. Dezember 2007 in Paris, auf der die Geber dazu bewegt
werden sollen, der Palästinensischen Behörde im Rahmen der
Weiterverfolgung der Konferenz von Annapolis finanzielle
Unterstützung zu gewähren und sie so in die Lage zu verset-
zen, einen prosperierenden und existenzfähigen palästinensi-
schen Staat aufzubauen, und in der Zwischenzeit außerdem
Hilfe mit dem Ziel zu gewähren, die sozioökonomische und
humanitäre Krise, in der sich das palästinensische Volk befin-
det, abzumildern, und in dieser Hinsicht den Beitrag des Tem-
porären internationalen Mechanismus anerkennend,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die Palästinensi-
sche Behörde mit internationaler Unterstützung unternimmt,
um ihre beschädigten Institutionen wiederaufzubauen, zu re-
formieren und zu stärken, und betonend, dass die palästinen-
sischen Institutionen und die palästinensische Infrastruktur
bewahrt werden müssen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die negativen Ent-
wicklungen, die in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich Ost-Jerusalems, nach wie vor auftreten, na-
mentlich über die große Zahl der Toten und Verwundeten,
hauptsächlich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung,
die weit verbreitete Zerstörung öffentlichen und privaten pa-
lästinensischen Eigentums sowie entsprechender Infrastruk-
tur, die Binnenvertreibung von Zivilpersonen und die gravie-
rende Verschlechterung der sozioökonomischen und humani-
tären Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über wieder-
holte Militäraktionen in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet und die erneute Besetzung palästinensischer Bevölke-
rungszentren durch die israelischen Besatzungstruppen und in
dieser Hinsicht betonend, dass die Vereinbarungen von
Scharm esch-Scheich von beiden Seiten durchgeführt werden
müssen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Zivilpersonen in der gesamten Nahostregion sind, und alle
Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf bei-
den Seiten verurteilend,

Kenntnis nehmend von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und feststellend, wie wichtig der Abriss der dort vorhandenen
Siedlungen als Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des
„Fahrplans“ ist,

mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die rechtswidrige
Übernahme von Institutionen der Palästinensischen Behörde
im Gazastreifen im Juni 2007 und mit der Forderung nach
Wiederherstellung der vor Juni 2007 bestehenden Situation,
um die Wiederaufnahme eines Dialogs zu Gunsten der Wie-
derherstellung der palästinensischen nationalen Einheit zu er-
möglichen,

unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, dass sich
die internationale Gemeinschaft, einschließlich des Quartetts,
dauerhaft und aktiv beteiligt, um beide Parteien dabei zu un-
terstützen, den Friedensprozess im Hinblick auf die Wieder-
aufnahme und Beschleunigung direkter Verhandlungen zwi-
schen den Parteien zur Herbeiführung einer gerechten, dauer-

57 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
58 S/2003/529, Anlage.
59 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
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haften und umfassenden Friedensregelung auf der Grundlage
der Resolutionen der Vereinten Nationen, des „Fahrplans“
und der Arabischen Friedensinitiative neu zu beleben,

in Anerkennung der Anstrengungen der Zivilgesellschaft
zur Förderung einer friedlichen Regelung der Palästina-Fra-
ge,

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Internatio-
nalen Gerichtshofs in seinem Gutachten, einschließlich der
Feststellung, dass die Vereinten Nationen als Ganzes drin-
gend ihre Anstrengungen verstärken müssen, um den israe-
lisch-palästinensischen Konflikt, der nach wie vor eine Be-
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
darstellt, rasch zu beenden und so einen gerechten und dauer-
haften Frieden in der Region herbeizuführen60,

in abermaliger Bekräftigung des Rechts aller Staaten der
Region, in Frieden innerhalb sicherer, international anerkann-
ter Grenzen zu leben,

1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage,
des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufüh-
ren und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid
eingeleiteten Nahost-Friedensprozess und die zwischen der
israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Ab-
kommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, ge-
rechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss, und
begrüßt in dieser Hinsicht die fortgesetzten Anstrengungen
des Quartetts und der Liga der arabischen Staaten;

3. begrüßt die von dem Rat der Liga der arabischen
Staaten auf seiner vierzehnten Tagung verabschiedete Arabi-
sche Friedensinitiative59 und die Folgemaßnahmen, die von
dem nach Bekräftigung der Initiative durch den Gipfel von
Riad im März 2007 gebildeten Ministerausschuss derzeit un-
ternommen werden;

4. begrüßt außerdem die in Annapolis abgehaltene in-
ternationale Konferenz und ermutigt die Parteien, sofortige
Folgemaßnahmen zu der von ihnen getroffenen Vereinbarung
zu ergreifen, so auch durch die Wiederaufnahme aktiver und
ernsthafter bilateraler Verhandlungen;

5. begrüßt ferner die Ernennung des Sonderbeauftrag-
ten des Quartetts, Tony Blair, und seine Anstrengungen zur
Stärkung der palästinensischen Institutionen, zur Förderung
der palästinensischen Wirtschaftsentwicklung und zur Mobi-
lisierung von Unterstützung durch internationale Geber;

6. fordert die Parteien selbst auf, mit Unterstützung
durch das Quartett und andere interessierte Parteien alle not-
wendigen Anstrengungen zu unternehmen, um die Ver-
schlechterung der Situation aufzuhalten, alle seit dem
28. September 2000 am Boden ergriffenen Maßnahmen rück-
gängig zu machen und die direkten Friedensverhandlungen

zur Herbeiführung einer endgültigen friedlichen Regelung
auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen, insbesondere des Sicherheitsrats, des Rah-
mens der Madrider Konferenz, des „Fahrplans“58 und der
Arabischen Friedensinitiative in Gang zu halten und voranzu-
treiben;

7. unterstreicht, dass die Parteien mit Unterstützung
des Quartetts und der internationalen Gemeinschaft vertrau-
ensbildende Maßnahmen mit dem Ziel treffen müssen, die
Lage zu verbessern, die Stabilität zu fördern und den Frie-
densprozess voranzubringen, würdigt in diesem Zusammen-
hang die jüngsten Entwicklungen wie die Öffnung eines
Grenzübergangs für Agrargüter in Gaza und die Freilassung
einiger Gefangener und hebt den Beitrag hervor, den derarti-
ge Maßnahmen zum Klima zwischen den beiden Seiten im
Allgemeinen und zum Wohlergehen des palästinensischen
Volkes im Besonderen leisten;

8. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in
Bezug auf die Umsetzung des „Fahrplans“ nachzukommen,
indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte un-
ternehmen;

9. unterstreicht die Notwendigkeit der raschen Beendi-
gung der erneuten Besetzung palästinensischer Bevölke-
rungszentren, unter anderem durch die Erleichterung der Be-
wegungsfreiheit und des Zugangs, wozu auch der Abbau der
Kontrollpunkte innerhalb des besetzten palästinensischen Ge-
biets gehört, und die Notwendigkeit, die Einheit, den Zusam-
menhang und die Unversehrtheit des gesamten besetzten pa-
lästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
achten und zu wahren;

10. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer so-
fortigen und vollständigen Einstellung aller Gewalthandlun-
gen, einschließlich militärischer Angriffe, Zerstörungen und
Terrorakten;

11. nimmt Kenntnis von dem israelischen Rückzug aus
dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands
und dem Abriss der dort vorhandenen Siedlungen als Schritt
auf dem Weg zur Umsetzung des „Fahrplans“ und stellt fest,
dass die Parteien alle noch offenen Fragen betreffend den Ga-
zastreifen regeln müssen;

12. betont, dass beide Parteien das Abkommen über die
Bewegungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmli-
chen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom
15. November 2005, uneingeschränkt anwenden müssen und
dass konkret die Öffnung aller Grenzübergänge in den Gaza-
streifen und aus diesem für humanitäre Hilfsgüter, humanitä-
re Helfer und humanitären Zugang sowie für Handels- und
Gewerbezwecke, die für die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen des palästinensischen Volkes und die Gewährleistung
der Existenzfähigkeit der palästinensischen Wirtschaft uner-
lässlich sind, ermöglicht werden muss;

13. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich genaue-
stens an ihre Verpflichtungen auf Grund des Völkerrechts,
einschließlich des humanitären Völkerrechts, zu halten, und
alle ihre gegen das Völkerrecht verstoßenden Maßnahmen60 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 161.
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und ihre einseitigen Aktionen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, die darauf ab-
zielen, den Charakter und den Status des Gebiets, namentlich
durch die De-facto-Annexion von Land, zu ändern und so
dem endgültigen Ausgang der Friedensverhandlungen vorzu-
greifen, zu beenden;

14. verlangt daher, dass die Besatzungsmacht Israel ih-
ren völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gut-
achten56 und den Forderungen in den Resolutionen ES-10/13
vom 21. Oktober 2003 und ES-10/15 nachkommt und dass sie
unter anderem den Bau der Mauer in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sofort ein-
stellt, und fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
auf, ihren rechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gut-
achten nachzukommen;

15. verlangt abermals die vollständige Einstellung der
gesamten israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in
dem besetzten syrischen Golan und fordert die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats;

16. bekräftigt ihr Eintreten, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, für die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästi-
na, nach der sie innerhalb anerkannter Grenzen unter Zugrun-
delegung des Grenzverlaufs von vor 1967 Seite an Seite in
Frieden und Sicherheit leben;

17. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palä-
stinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte
des palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf
Selbstbestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen
Staat;

18. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer ge-
rechten Lösung des Problems der Palästinaflüchtlinge in
Übereinstimmung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948;

19. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
dieser kritischen Zeit die Gewährung wirtschaftlicher, huma-
nitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um die
humanitäre Krise, mit der das palästinensische Volk, insbe-
sondere im Gazastreifen, konfrontiert ist, lindern, die palästi-
nensische Wirtschaft und Infrastruktur wiederherstellen und
den Wiederaufbau, die Neustrukturierung und die Reform der
palästinensischen Institutionen unterstützen zu helfen;

20. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und in Absprache
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Rege-
lung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in
der Region zu fördern, und der Generalversammlung auf ihrer
dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über diese Bemü-
hungen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit
vorzulegen.

RESOLUTION 62/84
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 10. Dezember 2007
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 7 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/62/L.22 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Al-
gerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Dschibuti,
Gambia, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Ko-
moren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien,
Namibia, Nicaragua, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe,
Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgi-
en, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, De-
mokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kana-
da, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien,
Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien,
Türkei, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Boli-
varische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Angola, Australien, Côte d’Ivoire, Fidschi, Ka-
merun, Tonga, Vanuatu.

62/84. Jerusalem
Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 181 (II) vom 29. No-

vember 1947, insbesondere ihre die Stadt Jerusalem betref-
fenden Bestimmungen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 36/120 E vom
10. Dezember 1981 und alle späteren Resolutionen, nament-
lich Resolution 56/31 vom 3. Dezember 2001, in denen sie
unter anderem feststellte, dass alle Gesetzgebungs- und Ver-
waltungsmaßnahmen und -handlungen der Besatzungsmacht
Israel, die den Charakter und Status der Heiligen Stadt Jerusa-
lem geändert haben beziehungsweise ändern sollen, insbe-
sondere das sogenannte „Grundgesetz“ über Jerusalem und




